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Senatsverwaltung für Inneres und Sport  

 

 

 

Herrn Abgeordneten Tobias Schulze (LINKE)  

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

A n t w o r t  

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/ 16 394     

vom 14. August 2023 

über Baden in Mitte 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 

Vorbemerkung: 

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht allein aus eigener 

Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er war gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort 

auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und bat die Berliner Bäder-Betriebe (BBB), das 

Bezirksamt Mitte sowie die Nordufer Event GmbH (Pächterin und Betreiberin des 

Strandbades Plötzensee) um Stellungnahmen, die in die Beantwortung eingeflossen sind.   

 

1. Wie viele kostenlose Badestellen gibt es im Bezirk Mitte?  

 

2. Wo liegen die kostenlosen Badestellen im Bezirk Mitte? 

 

Zu 1. und 2.: 

Im Bezirk Mitte gibt es keine kostenlosen Badestellen. 

 
3. Welche Badestellen in Berlin Mitte gehören der öffentlichen Hand und werden durch sie betrieben, welche 

werden verpachtet? 

 

Zu 3.: 

Die folgenden „Badestellen“ im Bezirk Mitte befinden sich im Eigentum der BBB Infrastruktur 

GmbH & o. KG (BBB Infra) und werden durch die BBB betrieben: Kombibad Seestraße 

(Wedding), Sommerbad Humboldthain (Gesundbrunnen), Kinderbad Monbijou (Mitte), 

Stadtbad Mitte „James Simon“ (Mitte), Stadtbad Tiergarten (Tiergarten), Schwimmhalle 

Fischerinsel (Mitte).  
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Das Strandbad Plötzensee (Wedding) befindet sich im Eigentum der BBB Infra und wird 

durch die Pächterin Nordufer Event GmbH betrieben.  

 
4. Wie viel kostet ein Tagesticket in den Berliner Bädern für eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem 

Kind und wie viel kostet ein Tagesticket für eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem Kind dagegen in 

den verpachteten Badeeinrichtungen? 

 

Zu 4.: 

In den Standardhallenbädern und Freibädern der BBB gibt es den Tarif „Badespaß“ für 9,00 

Euro. Dieser ermöglicht (ganztägig) einen Eintritt für 3 Personen, davon mindestens ein 

Erwachsener und ein Kind. 

 

Im Strandbad Plötzensee beträgt der Eintritt für zwei Erwachsene und ein Kind 21,00 Euro 

(8,00 Euro pro Erwachsenen und 5,00 Euro pro Kind); montags bis donnerstags jeweils 

inklusive eines Freigetränks pro Person.  

 
5. Im Strandbad Plötzensee gibt es den 2-Stunden-Tarif. Wie viel kostet ein Ticket im 2-Stunden-Tarif, wo wird 

diese Information bekannt gemacht bzw. wie werden Besucher*innen des Strandbads beim Besuch auf 

diese Option aufmerksam gemacht? Falls Besucher*innen nicht über den 2-Stunden-Tarif informiert 

werden: Wie wirkt der Senat darauf hin, dass Besucher*innen des Strandbads von dieser Möglichkeit 

erfahren? 

 

Zu 5.: 

Das Kurzzeit-Ticket im Strandbad Plötzensee kostet 2,00 Euro pro Person und gilt täglich für 

zwei Stunden bis 18:00 Uhr. Über den Tarif wird auf der Website der Pächterin 

(www.strandbad.ploetzensee.de), über Social Media und vor Ort an der Kasse informiert.  

 
6. Gibt es im Strandbad Plötzensee Auszubildenden- bzw. Studierendentickets sowie Tickets für 

Transferleistungsbeziehende und wenn ja, wie viel kosten diese? (Bitte im Vergleich zu den Eintrittspreisen 

für Auszubildende, Studierende sowie Transferleistungsbeziehende bei den Berliner Bäder darstellen!)? 

 

Zu 6.:  

Das Strandbad Plötzensee bietet einen Tarif für Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und 

Senioren und beeinträchtigte Personen für 5,00 Euro (montags bis donnerstags inkl. eines 

Freigetränks) an. Studierende, Auszubildende und Transferleistungsbeziehende erhalten 

keinen rabattierten Eintritt. 

 

Bei den BBB werden Ermäßigungstarife folgenden Personengruppen gewährt: 

- Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres, 

- Schülerinnen und Schülern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, 

- Auszubildende und Studierende bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, 

- Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld nach SGB 

II, Sozialhilfe oder Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

nach SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die 

Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft eines Leistungsempfängers 



 

Seite 3 von 3 

Diese Personengruppen bezahlen im Ermäßigungstarif ein ermäßigtes Eintrittsentgelt in 

Höhe von 3,50 Euro; in den Zeiten montags bis freitags, außer feiertags, in den 

Standardhallenbädern zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr nur 2,00 Euro. 

 
7. Falls es keine Tickets für Auszubildende, Studierende sowie Transferleistungsbeziehende im Strandbad 

Plötzensee gibt: Plant der Senat, auf das Angebot solcher Tickets hinzuwirken? Wenn nein, warum nicht? 

 

Zu 7.: 

Das Strandbad Plötzensee wird nicht von den BBB betrieben. Daher erhält die Betreiberin 

des Strandbads keine finanzielle Unterstützung für den Betrieb des Strandbades. Eine 

Einflussnahme auf die Tarife und Entgelte ist wettbewerbsrechtlich nicht darstellbar, weil der 

Pächterin ein wirtschaftliches Betreiben des Strandbades zu ermöglichen ist. 

 
8. Der Plötzensee ist aus Gründen des Gewässer- und Wildvögelschutzes eingezäunt. Plant der Senat bzw. 

das Bezirksamt Mitte, eine öffentliche, kostenlose Badestelle einzurichten, um legales und 

naturfreundliches Baden zu ermöglichen und Wildbaden zu verhindern? Falls ja: Wann ist mit einer 

kostenlosen öffentlichen Badestelle zu rechnen? Falls nein: Warum nicht? 

 

Zu 8.: 

Am Plötzensee ist keine Errichtung einer zusätzlichen, öffentlichen, kostenfreien Badestelle 

vorgesehen. Die verfügbaren Möglichkeiten am Strandbad werden als ausreichend 

eingeschätzt. Aus Sicht des Naturschutzes ist es zudem zwingend geboten, die Anzahl der 

Badenden und der durch diese genutzten Uferflächen so gering wie möglich zu halten.   

 

Berlin, den 28. August 2023 

  

In Vertretung 

 

 

 

Dr. Nicola Böcker-Giannini 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 


